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 Gebundene Pflasterdecken 
  Fehler in der Planung und Ausführung – Teil 2

Im ersten Teil der Artikelserie (1/2020) 
zur gebundenen Bauweise wurde 
über Anforderungen an Fugen- und 
Bettungsmörtel sowie über die Ursa-
che für die Bildung von Rissen in ge-
bundenen Pflasterdecken berichtet. 
Im zweiten Teil der Artikelserie wer-
den Ursachen für das Auswittern der 
Fugenmaterialien sowie für Schäden 
an Entwässerungsrinnen und Einfas-
sungen vorgestellt. Abschließend 
wird über die Probleme beim Nach-
weis der Eigenschaften von Bauwerks-
proben berichtet.

    Karl-Uwe Voß

1  Schadensbilder an  
gebundenen Pflasterdecken

1.1  Auswittern des Fugenmaterials

1.1.1  Zusammensetzung der  
verwendeten Mörtel

Neben der Rissbildung stellt das Auswit-
tern der Fugenmaterialien ein weiteres 
typisches Schadensbild an gebundenen 
Pflasterdecken dar. Diese Schäden sind 
häufig darauf zurückzuführen, dass zum 
einen kein geeigneter Fugenmörtel zur 
Anwendung kommt und zum anderen er-
hebliche Planungs- und Ausführungsfeh-
ler gemacht wurden.

Das nachfolgende Beispiel zeigt einen 
derartigen Schaden, bei dem eine zum 
Teil befahrene Flächenbefestigung sach-
verständig beurteilt werden sollte. Seitens 
des Auftraggebers wurde die Ausfüh-
rungsqualität der zum Teil in gebundener 
Ausführung erstellten Pflasterdecke rekla-
miert, da der Fugenmörtel über große 
Teilflächen aus den Fugen herauswitterte 
(s. Abb. 1). Die reklamierte Pflasterdecke 
bestand aus einer in gebundener Bauwei-
se ausgeführten Entwässerungsrinne aus 
Betonplatten und einem in gebundener 

Abb. 1: Pflasterdecke mit einer mittig ausgeführten 
gebundenen Entwässerungsrinne, bestehend aus 
Betonplatten und einem Natursteinläufer

Bauweise ausgeführten Natursteinläufer 
zur Begrenzung der Rinne. Gemäß der 
Ausschreibung sollten die Fugen der ge-
bundenen Teilflächen unter Verwendung 
eines Mörtels der Mörtelgruppe MG III 
verfugt werden.

Seitens des Bauherrn wurde in erster 
Linie die geringe Eigenfestigkeit des Fu-
genmaterials reklamiert. Vor Ort zeigte 
sich, dass sich der Fugenmörtel ohne 
großen Kraftaufwand aus der Fuge he-
rauskratzen ließ (s. Abb. 2). 

Darüber hinaus waren in Teilbereichen 
der Fuge deutliche Risse erkennbar, in 
stärker geschädigten Bereichen witterte 
der Fugenmörtel in erheblichem Ausmaß 
aus der Fuge heraus (s. Abb. 3).

Die Fugenbreite 
zwischen den Beton-
platten variierte zum 
Teil sehr stark, wobei 
minimale Fugenbrei-
ten von nur knapp 
über 1 mm vorge-
funden wurden (s. 
Abb. 4). 

Abb. 2: Fugenmörtel mit geringer Festigkeit

Abb. 3: Risse im und Ausbrüche am Fugenmörtel 
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Hierzu passend zeigte sich im Rahmen 
der Flächenöffnungen, dass ein großer 
Teil der Fugen zwischen den Betonplatten 
der gebundenen Rinne nur in den oberen 
2 cm mit einem bindemittelhaltigen Fu-
genmörtel gefüllt war. In den darunter 
befindlichen Bereichen wurde entweder 
keine oder nur eine Fugenfüllung aus 
einem ungebundenen Brechsand vorge-
funden (s. Abb. 5).

Die geringen Fugenbreiten und die 
nicht ausreichenden selbstverlaufenden 
Eigenschaften des Fugenmörtels (Mörtel 
der Mörtelgruppe MG III) waren die Ursa-
che für die mangelhafte Fugenfüllung und 
den schlechten Haftverbund zwischen 
den Betonplatten. Das oben beschriebene 
Beispiel zeigt ein häufig anzutreffendes 
Problem bei in gebundener Ausführung 
erstellten Pflasterdecken. So nehmen viele 
Planer und Ausführende trotz fehlender 
Erfahrung mit der gebundenen Bauweise 
Aufträge zur Planung oder Ausführung 
entsprechender Flächenbefestigungen an. 
Nicht selten entstehen dabei schadhafte 
Pflasterdecken, die nur eine reduzierte 

Gebrauchstauglichkeit und Dauerhaftig-
keit aufweisen. 

1.2  Entwässerungsrinnen und 
Einfassungen

1.2.1 Entwässerungsrinnen

In gebundener Bauweise ausgeführte Rin-
nen stellen einen Sonderfall der gebun-
denen Bauweise dar. Bei gebundenen 
Rinnen wird ein Beton in erdfeuchter 
Konsistenz als Fundamentbeton einge-
bracht. In diesen noch frischen Beton sind 
die Rinnensysteme unter Verwendung ei-
ner Haftbrücke zu verlegen und mit einem 
Fugenmörtel zu verfugen. Häufig treten 
bei dieser Bauweise Schäden auf, da der 
Fundamentbeton keinen ausreichenden 
Verbund zur gebundenen Rinne aufweist. 

Diese Schäden werden verstärkt, wenn 
keine oder keine funktionsfähigen Bewe-
gungsfugen in der Rinne enthalten sind.

Bei dem nachfolgend dargestellten 
Beispiel wurde eine Rinne in gebundener 
Bauweise auf einem Fundamentbeton der 
Güteklasse B 25 (dies entspricht in etwa 
einem heutigen Beton der Güteklasse C 
20/25) aufgebracht. Bereits kurze Zeit 
nach der Fertigstellung der Rinnenanlage 
traten in regelmäßigen Abständen (ca. 
alle 1,5 m) Risse auf, die in Abb. 6 darge-
stellt sind.

Im Rahmen der Flächenöffnung zeigte 
sich, dass der unterhalb der Rinne einge-
brachte Fundamentbeton in sehr trocken-
er Konsistenz hergestellt worden war und 
dass keinerlei Verbund zwischen dem 
Fundamentbeton und der gebundenen 
Rinne vorlag (s. Abb. 7). Eine Kontakt-
schlämme kam nicht zur Anwendung. 

Aufgrund des fehlenden Verbunds zwi-
schen dem Fundamentbeton und der Rin-
ne konnten die aufgebrachten Lasten 
nicht sachgerecht abgetragen werden. Der 
schlechte Verbund zwischen der gebun-
denen Rinne und dem Fundamentbeton 

Abb. 4: Fugen mit sehr geringer Fugenbreite

Abb. 5 a+b: Fugenfüllung zwischen den Betonplatten

Abb. 6 a+b: Rinnenanlage mit in regelmäßigen Abständen auftretenden Rissen

Abb. 7: Fehlender Verbund zwischen Fundament
beton und Rinne



Ba
u
sc

h
ä
d
en

    Der Bausachverständige   3 | 2020 3 | 2020   Der Bausachverständige| 28 29 |

resultierte aus der fehlenden Haftbrücke 
und der langen Lagerungszeit des Betons 
während des Einbaus auf der Baustelle.

Es ist üblich, dass Fundamentbetone in 
Transportbetonwerken hergestellt und zur 
Baustelle geliefert werden. Hier lagert der 
Beton häufig über Stunden (zum Teil auch 
bei hoher Außentemperatur und bei 
starkem Wind) ungeschützt auf der Bau-
stelle. Während dieser Lagerung wird dem 
Beton das zur Hydratation erforderliche 
Wasser entzogen. Der Beton »verdurstet«. 

Anschließend werden diese Betone, 
die häufig schon merklich angesteift sind, 
eingebracht und die Rinnensysteme da-
rauf verlegt. Im Regelfall resultiert daraus 
ein Fundamentbeton, der keinen ausrei-
chenden Verbund zum Rinnensystem auf-
weist. 
Anmerkung: Um nicht den Ablauf der Arbei
ten verändern zu müssen, haben sich einige 
Verarbeiter für die Verwendung verzögerter 
Betone entschieden, welche die Gefahr des 
»Verdurstens« des Bettungsmörtels reduzieren 
sollen. Dies ist allerdings ein Irrglaube. So ver
längern Verzögerer zwar die Verarbeitungszeit 
der Betone, die Verzögerer sind aber nicht in 
der Lage, die Gefahr des »Verdurstens« zu re
duzieren. Dies gelingt nur dann, wenn die Aus
trocknung durch ein Abdecken des Betons ver
hindert wird.

1.2.2 Rückenstützen

Einen weiteren Sonderfall der gebun-
denen Bauweise stellen Rückenstützen-
betone von Bordsteinanlagen dar. Bei Rü-
ckenstützenbetonen treten immer wieder 
Schäden auf, da die Verarbeiter diese Be-
tone nicht sachgerecht zwischenlagern 
und / oder einbringen. So werden diese 
Betone nicht nur lange dem Einfluss von 
Wind und Wetter ausgesetzt (s. Abschnitt 
1.2.1), darüber hinaus lassen sich Betone, 
die als Rückenstütze von Bordsteinanla-
gen eingesetzt werden, aufgrund der Ein-
bausituation nicht in angemessener Wei-
se verdichten. Häufig werden Rückenstüt-

zenbetone gegen das Erdreich betoniert 
und anschließend nur mit der Schaufel 
»verdichtet« (s.  Abb. 8). 

Geringe Betonqualitäten und ein 
schlechter Verbund zwischen dem Rü-
ckenstützenbeton und der Bordsteinan-
lage sind die logische Folge, sodass die 
Rückenstützen den über den Fahrver-
kehr in die Konstruktion eingeleiteten 
Schubkräften nur einen geringen Wider-
stand entgegensetzen. Nicht selten zei-
gen sich Schäden durch eine Verschie-
bung der Bordsteinanlage bzw. der Ein-
fassung (s. Abb. 9). 

Vor dem Hintergrund derartiger Schä-
den erscheint es unglücklich, dass in der 
neuen ATV DIN 18318 keine Anforde-
rungen an die Bauwerksfestigkeit der Rü-
ckenstützenbetone gestellt werden. 
Stattdessen findet sich in der neuen ATV 
DIN 18318 nur der Hinweis, dass 
	� zur Herstellung von Rückenstützen bei 

befahrenen Flächen ein Beton der Gü-
teklasse C 20/25 und 

	� zur Herstellung von Rückenstützen bei 
nicht befahrenen Flächen ein Beton 
der Güteklasse C 16/20

zu verwenden ist. Für die Bewertung der 
Dauerhaftigkeit der Bordsteinanlage stellt 
sich die Frage, welche Druckfestigkeit eine 
Rückenstütze im Objekt aus technischer 
Sicht tatsächlich aufweisen muss.

1.3  Eigenschaftsnachweise an 
Bauwerksproben aus  
bestehenden, in gebundener 
Bauweise erstellten  
Pflasterdecken

Treten Risse oder andere Schäden an ge-
bundenen Pflasterdecken auf, ist nicht 

selten zu klären, ob die Materialien regel-
werkskonforme bzw. (wenn keine Regel-
werksanforderungen bestehen) erwar-
tungsgemäße Eigenschaften aufweisen. 
Konkret stellt sich in diesen Fällen nicht 
selten die Frage, ob die im Objekt vorlie-
genden Druck- und / oder Verbundfestig-
keiten der Baustoffe die erforderlichen 
Eigenschaften aufweisen. Abb. 10 zeigt 
beispielhaft Bohrkerne, die zum Nachweis 
der Produkteigenschaften aus einer ge-
bundenen Pflasterdecke entnommen 
wurden.

1.3.1  Bestimmung der Verbundfestig-
keit

Gemäß Abschnitt 4.8 des FGSV Arbeits-
papiers M FPgeb hat die Bestimmung der 
Haftzugfestigkeit zwischen dem Bettungs-
mörtel / Fugenmörtel und dem Pflasterbe-
lag im eingebauten Zustand an mindestens 
drei Bohrkernen mit einem Durchmesser 
von 150 mm zu erfolgen, wobei die Prü-
fungsdurchführung nach Abschnitt 7.2.5 
in Anlehnung an DIN EN 1015-12 zu erfol-
gen hat. 

Abb. 9 a+b: Verschiebungen aufgrund nicht lagestabiler Einfassungssteine
Abb. 8: Übliche Verdichtung von Rückenstützen
betonen

Abb. 10: Bohrkerne zum Nachweis der Produkt
eigenschaften
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1.3.1.1 Nachweis am Bettungsmörtel

Zur Schaffung einer sachgerechten und ebenen Lasteinleitungs-
fläche ist es erforderlich, den Bettungsmörtel zu begradigen (s. 
grüne Linien in Abb. 11). Wie dick die am Bohrkern verbleibende 
Schicht des Bettungsmörtels zur Durchführung der Haftzugprü-
fung sein muss, ist dem Regelwerk nicht zu entnehmen. Die Di-
cke des Bettungsmörtels wird aber einen maßgeblichen Einfluss 
auf die ermittelten Haftzugfestigkeiten haben.

Abb. 11: Lage der Lasteinleitungsfläche und Erstellung der Ringnut 

Die Bewertung der an den Bauwerksproben ermittelten Haft-
zugfestigkeiten ist auf Basis des vorliegenden Regelwerks zwar 
theo retisch möglich (s. Tabelle 1), in der Praxis ist die Bewertung 
aufgrund der fehlenden Vorgaben zur Festlegung der Lage der 
ebenen Lasteinleitungsfläche (s. Beispiele aus Abb. 11) aber frag-
würdig.

Tabelle 1:  Anforderungen an die im Objekt zu erreichenden Haftzugfestigkeiten 
zwischen dem Bettungsmörtel und dem Stein bzw. der Platte

Anmerkung: Die in Tabelle 1 genannten Verbundfestigkeiten für mit 
Fahrzeugen befahrene Pflasterdecken sind bei Verwendung eines Mör
tels der Mörtelgruppe MG III im Objekt mit an Sicherheit grenzender 
Wahrscheinlichkeit nicht zu erzielen.

1.3.1.2 Nachweis am Fugenmörtel

Zur Schaffung einer sachgerechten und ebenen Lasteinleitungs-
fläche ist es erforderlich, die Lasteinleitungsfläche der Bohrkerne 
zu begradigen (siehe grüne Linien in Abb. 12). An welcher Stelle 
die Lasteinleitungsflächen zu erzeugen sind und wie tief die Ring-
nut vorzubohren ist, ist dem Regelwerk nicht zu entnehmen.

Anforderungen an die Haftzugfestigkeit des 

Bettungsmörtels [N/mm2]

begehbar Fahrzeuge bis 

3,5 t

Fahrzeuge 

über 3,5 t

FGSVArbeitspapier 

M FP

> 0,8a)

FGSVArbeitspapier 

M FPgeb

> 0,6a)

ZTV Wegebau k. A. k. A. k. A.

DNVRichtlinie k. A. > 0,4a) > 0,4a)

ATV DIN 18318
ohne Verbund

verlust

> 0,4a) > 0,5a)

a)  geprüft an 150 mm Bohrkernen, die aus der Pflasterdecke entnommen 

wurden

Die Bewertung der an den Bauwerksproben ermittelten Haft-
zugfestigkeiten ist auf Basis des vorliegenden Regelwerks zwar 
theoretisch möglich (s. Tabelle 2), in der Praxis ist die Bewertung 
aufgrund der fehlenden Vorgaben zur Festlegung der Lage der 
ebenen Lasteinleitungsfläche (s. Beispiele aus Abb. 12) aber 
auch hier fragwürdig.

Tabelle 2: Anforderungen an die im Objekt zu erreichenden Haftzugfestigkeiten 
zwischen dem Fugenmörtel und dem Stein bzw. der Platte

Anmerkung: Die in Tabelle 2 genannten Verbundfestigkeiten für mit 
Fahrzeugen befahrene Pflasterdecken sind bei Verwendung eines Bau
stellenmörtels im Objekt mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlich
keit nicht zu erzielen.

1.3.2 Bestimmung der Druckfestigkeit 

1.3.2.1 Nachweis am Bettungsmörtel

Gemäß Abschnitt 4.8 des FGSV Arbeitspapiers M FPgeb hat 
die Bestimmung der Bauwerksfestigkeit des Bettungsmörtels an 
Bohrkernen zu erfolgen, die aus dem Objekt zu entnehmen 
sind. Im Regelwerk wird aber nicht beschrieben, ob die Druckfes-
tigkeit des Bettungsmörtels im Bereich unter der Fuge oder im 
Bereich unter dem Pflasterbelag zu ermitteln ist. Darüber hinaus 
fehlen im Regelwerk konkrete Vorgaben zur Bestimmung der 
Druckfestigkeit (Probengröße und -ausrichtung) und der aus 
dem Objekt entnommenen Proben. 

Im FGSV Arbeitspapier M FPgeb findet sich zusätzlich 
(fälschlicherweise) der Hinweis, dass die Prüfung nach DIN EN 
1015-11 zu erfolgen hat. In DIN EN 1015-11 wird aber »nur« 
das Verfahren einer Güteprüfung an gesondert hergestellten 
Proben (Prismen 4 cm x 4 cm x 16 cm) beschrieben. Prismen 4 
cm x 4 cm x 16 cm lassen sich im Regelfall aber nicht aus Bohr-
kernen gewinnen, die aus dem Bauwerk entnommen wurden. 

Anforderungen an die Haftzugfestigkeit des 

Fugenmörtels [N/mm2]

begehbar Fahrzeuge bis 

3,5 t

Fahrzeuge 

über 3,5 t

FGSVArbeitspapier 

M FP

> 0,8a)

FGSVArbeitspapier 

M FPgeb

> 0,6a)

ZTV Wegebau ohne Verbund

verlust

> 0,4a) > 0,5a)

DNVRichtlinie k. A. k. A. k. A.

ATV DIN 18318
ohne Verbund

verlust

> 0,4a) > 0,5a)

a)  geprüft an 150 mm Bohrkernen, die aus der Pflasterdecke entnommen 

wurden

Abb. 12: Lage der Lasteinleitungsfläche und Erstellung der Ringnut
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Vorgaben an die Durchführung von Bestätigungsprüfungen an 
Bauwerksproben finden sich in DIN EN 1015-11 nicht.

Wie oben ausgeführt wurde, ist die Durchführung einer sach-
gerechten Prüfung an Bauwerksproben gemäß dem FGSV Ar-
beitspapier M FPgeb nicht möglich. Stattdessen bietet sich 
beispielsweise der Nachweis der Bauwerksfestigkeit des Bet-
tungsmörtels unter Verwendung der DIN 18560-3 an. Nach 
DIN 18560-3 sind Würfel mit möglichst großer Kantenlänge aus 
dem Bettungsmörtel der Bohrkerne zu entnehmen, abzuglei-
chen, bis zur Prüfung bei 20 °C / 65 % Feuchte zu lagern und 
gemäß den Vorgaben der DIN 18560-3 auf deren Druckfestig-
keit zu prüfen. 

Die Bestimmung der Druckfestigkeit von Bauwerksproben ist 
auf Basis des vorliegenden Regelwerks nur theoretisch möglich 
(s. Tabelle 3), in der Praxis ist eine sachgerechte Bewertung auf-
grund der fehlenden Vorgaben zu den Entnahmestellen (unter 
der Fuge bzw. unter dem Stein) und zur Durchführung der Prü-
fung aber fragwürdig.

Tabelle 3: Anforderungen an die im Objekt zu erreichende Druckfestigkeit  
des Bettungsmörtels

1.3.2.2 Nachweis am Fundamentbeton von Rinnen

Die Anforderungen an die Druckfestigkeit von Fundamentbeto-
nen von gebundenen Rinnen variieren in den einschlägigen Tech-
nischen Regelwerken sehr stark. So soll die Druckfestigkeit des 
Fundamentbetons nach der alten ATV DIN 18318 und dem 
FGSV-Merkblatt M FP (Fassung 2015) mindestens bei  
8,0 N/mm2 liegen, während planmäßig befahrene Rinnenanlagen 
eine Druckfestigkeit von mindestens 15,0  N/mm2 aufweisen 
mussten. Abweichend hiervon fordert das FGSV-Merkblatt M 
FP 1 (Fassung 2003), dass zur Herstellung von Fundamentbeto-
nen ein Beton der Güteklasse C  12/15 zu verwenden ist. Das 
FGSV-Merkblatt W2 (Fassung 2007) fordert im Gegensatz dazu, 
dass der Fundamentbeton von Rinnensystemen unter Verwen-
dung eines Betons der Festigkeitsklasse C 20/25 herzustellen ist.

In der neuen ATV DIN 18318 wird die Verwendung eines 
Betons der Festigkeitsklasse C 20/25 zur Herstellung von plan-
mäßig befahrenen Flächen verlangt (bei nicht befahrenen Flä-
chen ist ein C 16/20 zu verwenden), ohne weitere Anforderun-
gen an die Bauwerksfestigkeit des Fundamentbetons zu stellen. 
Es stellt sich die Frage, warum höherwertige Betone zur Herstel-
lung befahrener Flächen einzusetzen sind, wenn im Objekt kei-
ne höheren Qualitäten erreicht werden müssen? Hilft es tatsäch-

Anforderungen an die Druckfestigkeit [N/mm2]

begehbar
Fahrzeuge  

bis 3,5 t

Fahrzeuge  

über 3,5 t

FGSVArbeits 

papier M FP
> 25,0 (Einzelwert > 20,0)a)

FGSVArbeits 

papier M FPgeb
> 17,0 (Einzelwert)a)

ZTV Wegebau > 5a), b) > 10a), b) > 15a), b)

DNVRichtlinie k. A
> 5a), b)  

(Einzelwert > 4)

> 8a), b) 

(Einzelwert > 6)

ATV DIN 18318 > 4a), b) > 10a), b) > 15a), b)

a) geprüft an gesondert hergestellten Proben
b) in Abhängigkeit von der konkreten Beanspruchung

lich, einen höherwertigen Beton zu bestellen, wenn dieser auf 
der Baustelle verdurstet?

1.3.2.3 Nachweis der Qualität der Rückenstützenbetone von 
Bordsteinanlagen

Ein ähnliches Regelwerkschaos wie für die Rinnen liegt auch bei 
den Rückenstützenbetonen zur Herstellung von Bordsteinanla-
gen vor. Der Sachverständige hat bei der Bearbeitung entspre-
chender Gutachten üblicherweise die Frage zu beantworten, ob 
die Dauerhaftigkeit der Bordsteinanlage gegeben ist. Derzeit 
werden nur in der alten ATV DIN 18318 und dem FGSV-Merk-
blatt M FP (Fassung 2015) Vorgaben an die Bauwerksfestigkeit 
der Rückenstützenbetone definiert. Wie bereits erläutert wurde, 
sind die Anforderungen an die Bauwerksfestigkeit mit Einfüh-
rung der neuen ATV DIN 18318 aus dieser verschwunden und 
es sind nur Vorgaben an die zu verwendende Betonqualität im 
Regelwerk verblieben. 

Aus Sicht eines Sachverständigen ist es zwingend erforderlich, 
dass im einschlägigen Regelwerk Grundlagen zur Bewertung der 
Bauwerksfestigkeit der Rückenstützenbetone festgelegt werden. 
Auch die Ausführenden und die Bauherrn sollten es begrüßen, 
wenn geeignete Anforderungen definiert werden, da nur in die-
sem Fall eine gewisse Rechtssicherheit für die Vertragspartner 
besteht. In Zukunft wird es so sein, dass die Verantwortung für 
die Festlegung der im Objekt erforderlichen Druckfes tigkeiten 
von den Kreisen der Fachleute aus den Regelwerksgremien auf 
die einzelnen Sachverständigen übertragen wird. Wie könnte 
eine sachgerechte Vorgehensweise zur Bewertung der im Bau-
werk tatsächlich vorhandenen Druckfestigkeit der Baustoffe 
aussehen? 
	� Entnahme von Bohrkernen aus den Rückenstützenbetonen,
	� Augenscheinliche Untersuchung der Bohrkerne auf Gefüge-

störungen, Verdichtungsfehler, ein Verdursten des Zements 
oder auf das Auftreten von Zementlinsen,

	� Bestimmung der Druckfestigkeit und der Rohdichte des Be-
tons der Bohrkerne.

Darüber hinaus sollte der Sachverständige anhand der vorlie-
genden Unterlagen prüfen, wann der Beton geliefert und wann 
er eingebaut wurde. Selbst wenn all diese Erkenntnisse vorlie-
gen, wird sich der Sachverständige im Einzelfall schwertun zu 
beurteilen, ab welcher Druckfestigkeit die zu beurteilende Rü-
ckenstütze eine ausreichende Standsicherheit und Lagestabilität 
bei der gegebenen Beanspruchung aufweist. Hier ist der Sach-
verständige in Zukunft allein auf seine subjektiven Erfahrungen 
angewiesen. Deutlich besser wäre eine klare Regelung, bei der 
größere Fachkreise einheitliche und belastbare Anforderungen 
an die Bauwerksfes tigkeit festlegen.

1.3.3 Bestimmung der Wasserdurchlässigkeit des Bettungs-
mörtels

Gemäß Abschnitt 3.2.2.4 des FGSV Arbeitspapiers M FPgeb 
sollte die Wasserdurchlässigkeit von Bettungsmörteln bei 
mindes tens 1 x 10-6 m/s liegen. Anforderungen an die Wasser-
durchlässigkeit im Objekt werden gemäß dem M FPgeb nicht 
gestellt. Demnach liegen auch keine Vorgaben an die Art und 
Geometrie der Probekörper vor, die im Streitfall aus dem Objekt 
zu entnehmen sind. Auch ist unklar, wie die Wasserdurchlässig-
keit der Bettungsmörtel im Bedarfsfall zu prüfen ist. Reicht es, 
wenn ein regelwerksgerechter Bettungsmörtel eingesetzt wird, 
dieser im Objekt aber keine sachgerechte Entwässerungsfähigkeit 
aufweist? Wie hoch muss die Wasserdurchlässigkeit des Bet-
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tungsmörtels im Objekt sein? Muss ein Bettungsmörtel im Objekt 
überhaupt eine angemessene Wasserdurchlässigkeit aufweisen 
(schließlich fehlen entsprechende Vorgaben im Regelwerk)?

2 Zusammenfassung

Im Rahmen dieser Artikelserie wurde darüber berichtet, welche 
Anforderungen Fugen- und Bettungsmörtel zur Herstellung von 
gebundenen Pflasterdecken erfüllen müssen. Weiterhin wurden 
mögliche Ursachen für die Entstehung von Rissen und das Aus-
wittern von Fugenmaterialien vorgestellt. Im Detail wurde darü-
ber hinaus auf Schäden und die Bewertung der Bauwerksquali-
tät von Entwässerungsrinnen und Rückenstützen eingegangen. 
Abschließend wurde berichtet, welche Vorgaben an die Unter-
suchungen von Bauwerksproben gemäß dem einschlägigen 
Technischen Regelwerk gestellt werden und wo Lücken im Re-
gelwerk vorliegen.
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